
2. Ist eine nationale Regelung, die aus dem Gedanken des Rechts auf Treu und Glauben ein Recht des Verbrauchers auf 
Widerruf verwirkt ansieht, weil der Versicherungsnehmer in Unkenntnis des Widerrufsrechts auf einen Vertrag, auf den 
der Schuldner noch laufend bis zum Zeitpunkt der Kenntnis einzahlt, mit obiger Richtlinie vereinbar?

(1) Richtlinie 92/96/EWG des Rates vom 10. November 1992 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die 
Direktversicherung (Lebensversicherung) sowie zur Änderung der Richtlinien 79/267/EWG und 90/619/EWG (Dritte Richtlinie 
Lebensversicherung), ABl. L 360, S. 1.

(2) Zweite Richtlinie 90/619/EWG des Rates vom 8. November 1990 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für 
die Direktversicherung (Lebensversicherung) und zur Erleichterung der tatsächlichen Ausübung des freien Dienstleistungsverkehrs 
sowie zur Änderung der Richtlinie 79/267/EWG, Abl. L 330, S. 50.

Vorabentscheidungsersuchen des Kammergerichts Berlin (Deutschland) eingereicht am 18. Januar 
2017 — Vincent Pierre Oberle

(Rechtssache C-20/17)

(2017/C 112/27)

Verfahrenssprache: Deutsch

Vorlegendes Gericht

Kammergericht Berlin

Parteien des Ausgangsverfahrens

Antragsteller und Beschwerdeführer: Vincent Pierre Oberle

Vorlagefrage

Ist Art. 4 der Verordnung (EU) Nr. 650/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 04. Juli 2012 über die 
Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen und die Annahme und 
Vollstreckung öffentlicher Urkunden in Erbsachen sowie zur Einführung eines Europäischen Nachlasszeugnisses (1) 
(EuErbVO) dahingehend auszulegen, dass damit auch die ausschließliche internationale Zuständigkeit für den Erlass der 
nicht vom Europäischen Nachlasszeugnis ersetzten nationalen Nachlasszeugnisse in den jeweiligen Mitgliedsstaaten (vgl. 
Art. 62 Abs. 3 EuErbVO) bestimmt wird, mit der Folge, dass abweichende Bestimmungen der nationalen Gesetzgeber 
hinsichtlich der internationalen Zuständigkeit für die Ausstellung der nationalen Nachlasszeugnisse — wie z. B. in 
Deutschland § 105 des Familiengesetzbuchs (FamFG) — wegen Verstoßes gegen höherrangiges Europarecht unwirksam 
sind? 

(1) ABl. L 201, S. 107.

Vorabentscheidungsersuchen des Nejvyšší soud České republiky (Tschechische Republik), eingereicht 
am 18. Januar 2017 — Catlin Europe SE/O. K. Trans Praha spol. s r. o.

(Rechtssache C-21/17)

(2017/C 112/28)

Verfahrenssprache: Tschechisch

Vorlegendes Gericht

Nejvyšší soud České republiky
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Rechtsmittelführerin (Antragsgegnerin): Catlin Europe SE
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Antragstellerin: O. K. Trans Praha spol. s r. o.

Vorlagefrage

Ist Art. 20 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 (1) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 
2006 zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens (im Folgenden: EuMahnVO) dahin auszulegen, dass die fehlende 
Belehrung des Empfängers über die Möglichkeit der Verweigerung der Annahme des zuzustellenden Schriftstücks gemäß 
Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1393/2007 (2) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. November 2007 
über die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen in den Mitgliedstaaten 
(„Zustellung von Schriftstücken“) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1348/2000 (3) des Rates (im Folgenden: 
Zustellungsverordnung) den Antragsgegner (Empfänger) berechtigt, eine Überprüfung des Europäischen Zahlungsbefehls 
gemäß Art. 20 Abs. 2 der EuMahnVO zu beantragen? 

(1) ABl. 2006, L 399, S. 1.
(2) ABl. 2007, L 324, S. 79.
(3) ABl. 2000, L 160, S. 37.

Vorabentscheidungsersuchen des Obersten Gerichtshofs (Österreich) eingereicht am 18. Januar 
2017 — Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst gegen Republik 

Österreich

(Rechtssache C-24/17)

(2017/C 112/29)
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Antragsteller: Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst

Antragsgegnerin: Republik Österreich

Vorlagefragen

1.1. Ist das Unionsrecht, insbesondere Art 1, 2 und 6 der Richtlinie 2000/78/EG (1) iVm Art 21 der Grundrechtecharta, 
dahin auszulegen, dass es einer nationalen Regelung entgegensteht, mit der ein (in Bezug auf die Anrechnung von 
Vordienstzeiten vor dem 18. Lebensjahr) altersdiskriminierendes Besoldungssystem durch ein neues Besoldungssystem 
ersetzt wird, die Überleitung der Bestandsbediensteten in das neue Besoldungssystem aber dadurch erfolgt, dass das 
neue Besoldungssystem rückwirkend auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Stammgesetzes in Kraft gesetzt wird, 
sich die erstmalige Einstufung in das neue Besoldungssystem aber nach dem gemäß dem alten Besoldungssystem für 
einen bestimmten Überleitungsmonat (Februar 2015) tatsächlich ausbezahlten Gehalt richtet, so dass die bisherige 
Altersdiskriminierung in ihren finanziellen Auswirkungen fortwirkt?

1.2. Für den Fall der Bejahung der Frage 1.1.

Ist das Unionsrecht, insbesondere Art 17 der Richtlinie 2000/78/EG, dahin auszulegen, dass Bestandsbedienstete, die 
in Bezug auf die Anrechnung von Vordienstzeiten vor dem 18. Lebensjahr im alten Besoldungssystem diskriminiert 
wurden, einen finanziellen Ausgleich erhalten müssen, wenn diese Altersdiskriminierung auch nach Überleitung in das 
neue Besoldungssystem in ihren finanziellen Auswirkungen fortwirkt?
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